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Antimontrisulfid

III-2.3

Antimontrisulfid

Synonyma:

Antimon-III-sulfid, Antimonglanz, Antimonorange, Diantimontrisulfid, Grauspießglanz, Stibuit

Chemische Formel:

Sb

2

S

3

Beschaffenheit:

Erscheinungsformen sind: Entweder die orangerote, amorphe, instabile, wasserunlösliche Modifikation

oder der daraus beim Erhitzen unter Luftabschluß entstehende, stabile, kristalline, schwarzgraue »Grau-

spießglanz«, der auch natürlich vorkommt. Bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln sind heftige Reak-

tionen möglich.

Phys. Daten:

Molare Masse: 339,72 g/mol, Schmelzpunkt: 546° C, Siedepunkt, 1013 mbar: 1150° QDichte: 4,64 g/

ml, Löslichkeit in Wasser, 18° C: 0,17 mg/100 ml, Dampfdruck, 400° C: 0,44 mbar

Wirkungscharakter:

Antimontrisulfid ist toxischer als Antimonpentasulfid, es wird verhältnismäßig langsam resorbiert und

vorwiegend über die Nieren ausgeschieden. Kumulationen sind möglich. Im gewerblichen Umgang ist die

Gefahr der Aufnahme durch Einatmen größer als die der durch Verschlucken. Ebenso steht die chronische

Vergifrungsgefahr vor der akuten weit im Vordergrund. Der Staub bewirkt nach Inhalation Schleimhaut-

reizung, besonders im Atemtrakt. Bei Ratten und Kaninchen treten bei täglicher Inhalation in Konzentrationen

von 5 mg/m

3

nach 6 Wochen neben Reizung der Atemwege auch Herzschäden (Myocard-Degeneration) auf.

Toxizität:

0,5 mg/m

3

(Sb)

Symptome:

Bronchitis, Leber- und Nierenschädigung, toxische Cardiomyopathie.

Therapie:

E 1 Haut

Bei Verätzungen sofort unter die lauwarme Dusche gehen oder ein Vollbad nehmen, in jedem Fall benetzte

Kleider entfernen, sofort Wasser trinken. Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen. Möglichst sollte

Polyethylenglykol 400 (G 33) verwandt werden. In keinem Fall Benzin oder andere Lösungsmittel, die die

Resorption des Giftes fördern könnten, verwenden! Das volle Ausmaß der Hautschäden kann erst nach

Stunden sichtbar werden.

Nach Verätzungen Grad I und II Flumetason Schaum auftragen (G 31). Bei Verbrennungen ebenfalls so-

fort mit Kleidern in kaltes Wasser springen bzw. Extremitäten unter fließendes kaltes Wasser mindestens

15 (!) Minuten halten; dabei Kleider entfernen. Dann in Rettungsdecke (Aluminiumfolie, s. H14) einwik-

keln und wie unter C 2 (Schocktherapie) angegeben verfahren. Viel trinken lassen; Volumina notieren, kei-

ne Hautcremes, -puder oder -salben auftragen, steril verbinden. Als Schmerzmittel kann Metamizol G 42

oder, nur durch den Arzt, Morphin (G 18) gegeben werden.

E 2 Augen

Mit beiden Händen das Auge weit aufhalten und ca. 10 Min. unter fließendem Wasser oder mit der Augen-
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spülflasche oder mit einer Plastikspritzflasche, die mit Leitungswasser oder physiologischer Kochsalz-

lösung gefüllt ist oder mit Isogutt-Augenspülflasche (G 23) spülen.

Bei Schmerzen in das betroffene Auge zur Schmerzlinderung Chibro-Kerakain (G13) tropfen und anschlie-

ßend zur Pufferung bei Säuren und Laugen mit Isogutt-Augenspülflasche (G 23) beide Augen spülen. An-

schließend wird ein Deckverband (Taschentuch oder Halstuch) über das vergiftete Auge gelegt und der

Verletzte möglichst bald zum Augenarzt geführt.

E 3 Erbrechen, provoziertes

Alternative für jegliche Art von Erbrechen ist die Gabe von Medizinalkohle, Kohle-Pulvis (G 25), die die

Gifte im Magen sofort bindet (E 4).

Ein Erbrechen ist nicht angezeigt bei:

•  Bewußtseinstrübung

•  Atem- oder Kreislaufschwäche (vor Behandlung)

•  bei Krampfenden oder fehlenden Würgereflexen (Bewußtlose)

•  Ätzmitteln

Bei verschluckten Giften wird zunächst viel Flüssigkeit (jede Flüssigkeit außer Alkohol und Milch!) zu trin-

ken gegeben (Kindern Himbeersaftwasser) und dann durch Reizung der Rachenhinterwand ein Erbrechen

herbeigeführt. Keinesfalls sollte im Sitzen, sondern in Kopftieflage erbrochen werden.

Das Erbrechen wird so lange wiederholt (ca. 4-10 mal), bis das Erbrochene frei von Giftbeimengungen ist

(d. h. kein Unterschied zwischen erbrochener und getrunkener Flüssigkeit mehr feststellbar).

Das Erbrochene mit in die Klinik bringen.

E 4 Entgiftung verschluckter Gifte durch Kohle

Bei jeder Vergiftung durch geschluckte Gifte sollte - auch im Anschluß an ein Erbrechen oder eine Magen-

spülung - ein Fertigbecher Kohle-Pulvis (G 25) in Wasser aufgelöst getrunken werden. Kohle bindet das

Gift, und es kann dann evtl. nach Gabe eines Abführmittels (Natriumsulfat; G 27) den Darm verlassen.

E 8 Magenspülung (Arzt)

Die sicherste und schonendste Art der Giftentfernung ist die Magenspülung. Da ein Arzt nur mit Unterstüt-

zung von 1-2 Helfern eine Magenspülung durchführen kann, ist wichtig, daß diese vorher wissen, wie die-

se durchgeführt wird.

Angezeigt ist die Magenspülung bei allen lebensgefährlichen Giftmengen, auch nach vorausgegangenem

Erbrechen sowie bei allen Bewußtlosen (nach Intubation) ohne Zeitgrenze.

Bei Krämpfen sollte vorher als krampflösendes Medikament 1 Amp. Diazepam i.v. (s. G 60} injiziert wer-

den. Bewußtlose können vorher intubiert werden. Eine Atem- und Kreislaufinsuffizienz sollte vorher be-

handelt werden (C 1,3).

Vor jeder Magenspülung unbedingt Atropin (0,001 g i.v. oder i.m., s. G 6) injizieren zur Vermeidung eines

vagalen Reflexes (Herz-, Atemstillstand). Bei Hypotonie vorherige Infusion eines Plasma(ersatz)präpara-

tes (G 39), bei Azidose Infusion von Natriumbikarbonat (G 35). Asservierung der ersten Spülportion. Ca.

30 Liter Leitungswasser als Spülmittel. Instillation von Medizinalkohle (G 25) und Abführmittel (G 37).

F 5 Spätschäden

Nachkontrolle der Leberwerte (Cholinesterase, Gamma GT, GPT, Quickwert, Blutgerinnungsfaktoren),

der Nierenwerte (Kreatinin, Harnstoff, Kalium, Natrium, Phosphor), des Blutbildes, der Lungenfunktion,

des Röntgenbildes und des EEG's bei ZNS-Schäden drei bzw. 10 Tage nach einer Vergiftung, die zu mögli-

chen Spätschäden führen kann.

Medikament                                                                        Dosierung

G 63                 DMPS                                                        2-3 mg/kg i.v. oder oral, 4 stdl. am

(Dimaval, Heyl)                                           l.u. 2. Tag, ab 3. Tag4 x tägl.

20 Kaps ä 0,1g

Amp. 250 mg/5 ml
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